
 

       Ausschreibung zum 
     A B EN D S P O R T FE S T  

                                                                          des 

LC REHLINGEN am 7. September 2021 
mit Saarländischen Langhürdenmeisterschaften 

 
Herzlich willkommen zur Leichtathletik in Rehlingen! 

 
Wir laden euch zu unserem Ferienabendsportfest in das Bungertstadion in Rehlingen ein. 
Wichtig: 
Meldungen erfolgen ausschließlich über lanet2, in Ausnahmefällen per E-Mail über: 
lcr.geschaeftsstelle@gmx.de. 
Bei Meldungen zu den Laufwettbewerben sind die Bestleistungen aus dem Vorjahr bzw. der laufenden 
Saison anzugeben. Meldeschluss ist am 03.09.2021 
Nachmeldungen sind wegen der Hygienesituation nicht möglich!  
Mit der Abgabe einer Meldung hat sich der/die Teilnehmer/in einverstanden erklärt, dass persönliche 
Daten in einer Ergebnisliste veröffentlicht und weitergegeben werden.  
Stellplatz: Voranmeldungen müssen für alle Disziplinen am Stellplatz bestätigt werden. Für Läufe 
werden Stellplatzkarten ausgegeben, die 45 Minuten vor dem jeweiligen Start am Stellplatz 
abzugeben sind! 
Die Zeitmessung entspricht dem von der WA (Regel 165 IWR) vorgeschriebenen vollelektronischen 
Zeitmess-System und die erzielten Leistungen der Laufwettbewerbe sind daher bestenlistenfähig.  
Ergebnislisten: Es erfolgt kein Versand der Ergebnislisten. Diese werden umgehend auf der Homepage 
des SLB (www.slb-saarland.com) eingestellt oder über leichtathletik.de veröffentlicht.  
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt für Diebstähle und Unfälle keine Haftung. 
Organisationsbeiträge: 
Schüler/innen € 3,00 / Jugend € 4,00 / Aktive € 5,00 
Parkmöglichkeiten an der Kultur- und Sporthalle, Zufahrt über Neustraße. 
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Vorschriften sind zu beachten. Ein Merkblatt zu 
den Hygienevorschriften ist der Ausschreibung beigefügt. 
 

Am 7. September sind die Saarländischen Langhürdenmeisterschaften im Programm eingefügt. Die 
Meldungen dazu erfolgen separat über lanet2 für die Saarländischen Langhürdenmeisterschaften. Es 
gelten die Allgemeinen Bestimmungen des SLB, die auf dessen Internetseite veröffentlicht sind. 

 
Abendsportfest 2021 mit 

Saarländischen Langhürdenmeisterschaften 
am 7. September ab 18 Uhr 

 

M/W JU16  100m; 80m Hürden: 300m Hürden (M/W 15); Kugelstoß; Speerwurf  

M/W U18 100m; 400m Hürden; 2000m Hindernis; Kugelstoß; Speerwurf 

M/W U20 100m; 400m Hürden; 3000m Hindernis; Kugelstoß; Speerwurf 

Aktive (M/W) 100m; 400m Hürden; 3000m Hindernis Kugelstoß; Speerwurf 

Vorläufiger ZEITPLAN (Zeitplanänderungen aufgrund von Meldezahlen vorbehalten) 

18:00 Uhr 100m Speerwurf 

18:20 Uhr 80m Hürden  

18:40 Uhr 
300m Hürden  

(SLB-Langhürdenmeisterschaften) 
 

19:00 Uhr 
400m Hürden  

(SLB-Langhürdenmeisterschaften) 
Kugelstoß 

19:30 Uhr 2000m Hindernis  

19:50 Uhr 3000m   

 
 

 

2021 

 

mailto:lcr.geschaeftsstelle@gmx.de
http://www.slb-saarland.com/
https://www.slb-saarland.com/fileadmin/user_upload/Infodienst/2021/2021allgemeinebestimmungen.pdf


 Hygiene-Konzept für den Wettkampfbetrieb bei den 

Abendsportfesten des LC Rehlingen am 24.8. und 7.9.2021  
 

Grundlegende Voraussetzungen  
 

• Die Verordnungen des Bundes und des Saarlandes werden in ihren aktuellen Fassungen 
strikt umgesetzt.  
• Die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Verhalten und zu Hygiene-Standards 
bzw. Infektionsschutz werden umgesetzt. (https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/).  
• Hygienestandards und Infektionsschutzmaßnahmen werden an der Wettkampfstätte 
ausgehängt.  
• Sanitäre Anlagen (ausgenommen Toiletten) und Umkleideräume bleiben gesperrt.  
• Die Vorgaben der Ortspolizeibehörde Rehlingen-Siersburg werden eingehalten.  
 

1. Hygienemaßnahmen im Rahmen des Wettkampfbetriebes  
 
• Alle vor Ort anwesenden Personen erklären ihr Einverständnis zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften. Dazu gehört die Kenntnisnahme der Verhaltensregeln zur Hygiene 
nach Empfehlung RKI und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA).  
• Es erfolgt eine Aufklärung aller im Stadion befindlichen Personen über die Einhaltung 
der Basishygienemaßnahmen (Händedesinfektion, Husten- und Nieshygiene, Abstand).  
• Jeder füllt einen Fragebogen (siehe Anlage) aus, der mögliche Symptome von Covid-19 
beschreibt, und bestätigt die Angaben per Unterschrift. Alternativ können die Angaben per 
QR-Code erfolgen.  
Athlet*innen, die Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen, sind von der 
Veranstaltung ausgeschlossen und haben keinen Zutritt.  
• Die Fragebögen werden nicht weiterverarbeitet und spätestens 4 Wochen nach 
Veranstaltungsende datenschutzkonform vernichtet. Neben den wichtigsten 
Sicherheitsgeboten (siehe grundlegende Voraussetzungen) wird auf folgende Punkte 
geachtet:  
• Zwingend erforderliche Absprachen sollten möglichst in kleinem Kreis, kurz und mit 
größtem Sprechabstand abgehalten werden. Schutzmasken sind zu tragen.  
• Türen werden möglichst offengelassen und das Anfassen der Türgriffe vermieden.  
• Treppengeländer oder Türgriffe nicht mit der Hand (alternativ: Ellenbogen) berühren. • 
Beim Zutritt zum Stadiongelände und beim Verlassen ist unter Beachtung des richtigen 
An- und Ablegens sowie Tragens (vollständige Abdeckung von Mund und Nase) ein 
Mund-Nase-Schutz zu tragen.  
 
2. Allgemeine Richtlinien 
  
• Das Tragen von Masken ist für Kampfrichter*innen verpflichtend. Dies gilt insbesondere 
in solchen Situationen, bei denen sich der Mindestabstand zu den Athlet*innen und 
anderen Personen nicht sicher durchgängig einhalten lässt. •Die Wettkampfstätten und der 
Aufwärmbereich dürfen von den betreffenden Sportler*innen und Betreuer*innen nur für 
den definierten Zeitraum des jeweiligen Wettkampfes der Disziplin betreten werden. Ein 
vorangehender und nachfolgender Aufenthalt muss unterbleiben.  
• Zutritt zur Wettkampfstätte haben nur die betreffenden Sportler*innen und die benannten 
Wettkampfmitarbeiter*innen sowie ggfs. benötigte medizinische Notfallteams. •Der 
Aufwärmbetrieb muss analog den Sicherheitsbestimmungen geregelt werden.  
• Siegerehrungen finden nicht statt.  
 
3. Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen und Infektionsschutzmaßnahmen 
werden mit Ausschluss vom Wettkampf und Stadionverbot geahndet. 


